
 

  LEM Holding SA 

LEM HOLDING SA – Veröffentlichung der Verfügung 745/02 der Übernahmekommission 

vom 28. Januar 2020 in Bezug auf die Einsprache eines qualifizierten Aktionärs von LEM 

Holding SA gegen die Verfügung 745/01 vom 25. Oktober 2019 – Gültigkeit der am 

25. Juni 2010 eingeführten Statutenklausel betreffend Opting-out 

In Übereinstimmung mit der Verfügung 745/02 der Übernahmekommission vom 

28. Januar 2020 in Bezug auf die Einsprache von 7-Industries Holding B.V. gegen die 

Verfügung 745/01 vom 25. Oktober 2019 veröffentlicht der Verwaltungsrat von LEM Holding SA 

hiermit das Dispositiv der Verfügung 745/02 vom 28. Januar 2020 und die Modalitäten einer 

Anfechtung dieser Verfügung (deutsche Übersetzung der Verfügung in Französisch). 

1. Dispositiv der Verfügung 745/02 der Übernahmekommission vom 28. Januar 2020 

Die Übernahmekommission verfügt: 

1. Die Einsprache von 7-Industries Holding B.V. wird abgewiesen, soweit darauf 

einzutreten ist. 

 

2. Die Verfügung 745/01 vom 25. Oktober 2019 wird bestätigt in der Gesamtheit ihres 

Dispositivs. 

 

3. Der Verwaltungsrat von LEM Holding SA wird das Dispositiv der vorliegenden 

Verfügung und die Modalitäten einer Anfechtung dieser Verfügung spätestens drei 

Börsentage nach der Mitteilung dieser Verfügung veröffentlichen. 

 

4. Die vorliegende Verfügung wird auf der Website der Übernahmekommission am Tag 

der Veröffentlichung gemäss Ziff. 3 dieses Dispositivs veröffentlicht. 

 

5. Die Gebühr zu Lasten von 7-Industries beträgt CHF 50'000. 

2. Anfechtung (Art. 140 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes (FinfraG), SR 958.1) 

Die Verfügung der Übernahmekommission kann innert einer Frist von fünf Börsentagen bei der 

Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA, Laupenstrasse 27, CH-3003 Bern, angefochten 

werden. Die Frist beginnt mit dem ersten Börsentag nach der Mitteilung der Verfügung. Die 

Anfechtung hat in Übereinstimmung mit den Anforderungen von Art. 140 Abs. 2 FinfraG und 

von Art. 52 VwVG (SR 172.021) zu erfolgen. 

Freiburg, 31. Januar 2020 

Im Namen des Verwaltungsrates: Andreas Hürlimann, Präsident 


